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Antrag der GRÜNEN-Kreistagsfraktion vom 21.01.2021: 
Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, nachfolgende Umbesetzungen zu 
beschließen: 
 
In den Ausschuss für Schule und Bildungskoordinierung wird als ordentliches Mitglied 
 
- Günter Piéla anstelle von Dr. Richard Ralfs berufen. 
- Peer Groß anstelle von Michael Schroerlücke berufen. 
 
 
In den Ausschuss für Schule und Bildungskoordinierung wird als stellvertretendes 
Mitglied 
 
- Edgar Hauer berufen. 
- Sandra Otto berufen. 
 
 
In den Ausschuss für Soziales und Integration wird als stellvertretendes Mitglied 
 
- Peer Groß berufen. 
- Gabi Deussen-Dopstadt berufen. 
 
 
In den Bau- und Vergabeausschuss wird als stellvertretendes Mitglied 
 
- Klaus Knein berufen. 
- Thomas Peter berufen. 
 
 
 



In den Finanzausschuss wird als stellvertretendes Mitglied Berthold Rothe berufen. 
 
 
In den Ausschuss für Kultur und Sport wird als ordentliches Mitglied 
 
- Anja Moersch anstelle von Wolf Roth berufen. 
- Nada Catic anstelle von Ingo Steiner berufen. 
 
 
In den Ausschuss für Planung und Verkehr wird als stellvertretendes Mitglied 
 
- Sascha Essig berufen. 
- Berthold Rothe berufen. 
- Dr. Sonia Teimann berufen. 
- Patrick Brumm berufen. 
 
 
In den Rechnungsprüfungsausschuss wird als stellvertretendes Mitglied 
 
- Leo Müller berufen. 
- Klaus Knein berufen. 
 
In den Ausschuss für Inklusion und Gesundheit wird als ordentliches Mitglied 
 
Thomas Möws anstelle von Sven Kraatz berufen 
 
 
In den Ausschuss für Inklusion und Gesundheit wird als stellvertretendes Mitglied 
 
- Reiner Albrecht berufen. 
- Gabi Deussen-Dopstadt berufen. 
 
 
In den Ausschuss für Rettungswesen und Katastrophenschutz wird als ordentliches 
Mitglied 
 
- Nada Catic anstelle von Wilhelm Windhuis berufen. 
- Hardy Kreutz anstelle von Michaela Balansky berufen. 
- Patrick Rada anstelle von Horst Becker berufen. 
 
 
In den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft wird als ordentliches 
Mitglied 
- Dr. Arnd Kuhn anstelle von Pauline Gödecke berufen. 
- Brigitte Kemnitz anstelle von Jasmin Sowa-Holderbaum berufen. 
- Sandra Otto anstelle von Horst Becker berufen. 
 
In den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft wird als stellvertretendes 
Mitglied 
 
- Berthold Rothe berufen. 
- Horst Becker berufen. 
- Dr. Volker Schütte berufen. 
 
 
 
 



 
In den Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Tourismus wird als ordentliches 
Mitglied  
 
Martin Zieroth anstelle von Wolf Roth berufen. 
 
 
In den Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Tourismus wird als stellvertretendes 
Mitglied 
 
- Patrick Brumm berufen. 
- Peer Groß berufen. 
- Dr. Sonia Teimann berufen. 
 
 
In den Beirat beim Landrat als Kreispolizeibehörde wird auf den bislang unbesetzten 
Platz als Stellvertreter des Kreistagsabgeordneten Erkan Zorlu der sachkundige Bürger 
Klaus Knein berufen. 
 

 
 

Vorbemerkungen: 

 
Mit Schreiben vom 21.01.2021 – vgl. Anhang – beantragt die GRÜNEN-Kreistagsfraktion 
vorstehende Umbesetzungen. 
 
Nach § 26 Abs. 1 Buchstabe c) KrO NRW ist der Kreistag zuständig für die Wahl der Mitglieder 
der Ausschüsse.  
 
 

Erläuterungen: 

 
Zu Mitgliedern der Ausschüsse können nach § 41 Abs. 5 KrO NRW neben Kreistagsmitgliedern 
auch sachkundige Bürger der kreisangehörigen Gemeinden, die dem Kreistag angehören 
können, bestellt werden. Scheidet jemand vorzeitig aus dem Ausschuss aus, wählen nach § 35 
Abs. 3 KrO NRW die Kreistagsmitglieder auf Vorschlag der Fraktion oder Gruppe, welcher das 
ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, einen Nachfolger. 
 
Wahlen werden, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt oder wenn niemand widerspricht, 
durch offene Abstimmung vollzogen. Der Landrat ist bei der Wahl der Ausschussmitglieder nicht 
stimmberechtigt. 
 
 
 
 
 
 
(Landrat) 
 

 
Anhang: 
 
- Antrag der Kreistagsfraktion DIE GRÜNEN vom 21.01.2021 
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